


(3) Hinweise

Der Auftraggeber wird darauf hingewiesen, 

• 
NEBELING 

IMMOBILIENRECHT 

• dass sich die gesetzlichen Gebühren gemäß § 2 Abs. 1 RVG nach dem Gegenstandswert

berechnen können,

• die vereinbarte Vergütung die gesetzliche Vergütung übersteigen kann,

• sich etwaige Erstattungen bzw. Übernahme von Kosten anwaltlicher Inanspruchnahme durch

Dritte (Gegner, Staatskasse, Rechtsschutzversicherer usw.) in der Regel auf die gesetzlich

vorgesehene Anwaltsvergütung beschränken und daher die vereinbarte Vergütung unter

Umständen von Dritten nicht oder nicht vollständig übernommen wird. Insbesondere muss die

gegnerische Partei, ein Verfahrensbeteiligter oder die Staatskasse im Fall des Obsiegens

regelmäßig nicht mehr als die gesetzliche Vergütung erstatten.

(4) Vorschuss

Der Auftragnehmer kann von seinem Auftraggeber jederzeit einen angemessenen Vorschuss 

verlangen. 

(5) Fälligkeit/ Gebührenanfall

Da eine Schätzung über die voraussichtlich anfallenden Stunden nur schwer möglich ist, verpflichtet 
sich der Auftragnehmer, dem Auftraggeber in einem Turnus zum Ende des Quartals eine 
Übersicht/ Abrechnung über die angefallenen Stunden zu übermitteln. 

Mit der Erteilung der Abrechnung werden die jeweils abgerechnete Vergütung und die Auslagen fällig. 

Ort und Datum 

Unterschrift Auftraggeber*in 

Mainz: Emmerich-Josef-Str. 18, 55116 Mainz 
Telefon 06131 493805-0 
infu.@ra-nebeling de 

Ort und Datum: 

Unterschrift Aufragnehmer 
RECHTSANWALT VOLKER NEBELING 

Wiesbaden: Kaiser-Friedrich-Ring 90, 65185 Wiesbaden 
Telefon 06131493805-1 
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